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Eingereichter Text

Der Bundesrat wird ersucht, zu prüfen und Bericht zu erstatten, wie die Rahmenbedingungen
für eine nachhaltige Wasserkraftnutzung verbessert werden können. Nebst anderen
Stossrichtungen soll auch beurteilt werden:

1. wie die Sanierung der Restwasserstrecken gemäss Artikel 80 Absatz 2 GSchG nicht
einseitig zulasten der Berggebiete erfolgt, sondern verursachergerecht und im Rahmen des
Artikels 15abis EnG abgegolten werden kann;

2. wie die Sanierung und Erweiterung von bestehenden Wasserkraftwerken im Vergleich zu
neuen Klein- und Kleinstwasserwerken (ausgenommen die Energiegewinnung aus
Trinkwasseranlagen) privilegiert gefördert werden können;

3. ob nicht die Finanzierung von Erweiterungen bestehender und der Neubau von
Pumpspeicherkraftwerken mit zinsgünstigen Krediten des Bundes erleichtert werden können.

Begründung

Soll das von der Politik gewünschte Ausbauziel bei der Wasserkraft auch nur annähernd
erreicht werden, braucht es verbesserte Rahmenbedingungen. Ein zunehmend
umlagefinanziertes Umfeld untergräbt die Konkurrenzfähigkeit der Wasserkraft und verhindert
Investitionen.

1. Verbesserung der wirtschaftlichen Anreize für Erweiterungen und Optimierungen
bestehender grosser Anlagen "grösser als 10 Megawatt", die heute 90 Prozent der
Wasserkraftproduktion liefern: Die Energiestrategie hält an der generellen Förderung von
Klein- und Kleinstanlagen fest, was die Konflikte bezüglich Beeinträchtigungen von wertvollen
Gewässerräumen bei geringer Energieausbeute unnötig verschärft. Wird an der grundsätzlich
fragwürdigen und verzerrenden Subventionspolitik festgehalten, ist mindestens das
Grössenkriterium aufzuheben und stattdessen nach Wirkung zu fördern (möglichst viel
Energie pro Förderfranken). Die aktuellen Strompreise führen dazu, dass sich Erneuerungen
und Erweiterungen von bestehenden Wasserkraftwerken nicht rechnen. Indem man davon
absieht, riskiert man sogar, dass es zu Stilllegungen kommt. Bei vielen dieser Anlagen im
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Bereich der Obergrenze von 10 Megawatt besteht ein grosses Potenzial, um die Produktion
zu erhöhen. Das sollte unbedingt genutzt werden.

2. Wirtschaftliche Anreize für Speicherleistungen kurzfristig und saisonal:
Energiewirtschaftlich entscheidende Potenziale der Wasserkraft liegen vor allem in den
Vorzügen der Speicherseen mit ihrem kurz- und mittelfristigen Ausgleich und Beitrag an die
Versorgungssicherheit im Winter, der stunden- und tageweisen Einlagerung von Strom über
Pumpspeicherwerke sowie in den flexibel zu- und abschaltbaren Kraftwerken. Davon
profitieren Konsumentinnen und Konsumenten in gleicher Weise wie die Produzenten neuer
erneuerbarer Energien.

Stellungnahme des Bundesrates vom 21.08.2013

1. Gemäss Artikel 29ff. des Gewässerschutzgesetzes vom 24. Januar 1991 (GSchG; SR
814.20) müssen bei neuen Wasserentnahmen und bei Konzessionserneuerungen
angemessene Restwassermengen eingehalten werden. Bestehende Wasserentnahmen
müssen nach Artikel 80 Absatz 1 GSchG "so weit saniert werden, als dies ohne
entschädigungsbegründende Eingriffe in bestehende Wassernutzungsrechte möglich ist"
(Restwassersanierung). Die zuständige Behörde ordnet weitergehende und damit
entschädigungspflichtige Sanierungsmassnahmen an, wenn es sich um Fliessgewässer in
Landschaften oder Lebensräumen handelt, die in nationalen oder kantonalen Inventaren
aufgeführt sind, oder wenn dies andere überwiegende öffentliche Interessen erfordern (Artikel
80 Absatz 2 GSchG).

Die Frist zur Umsetzung der Sanierungsmassnahmen gemäss Artikel 80 GSchG ist Ende
2012 abgelaufen. Der Bundesrat hat im Rahmen der Beantwortung von parlamentarischen
Vorstössen (Motion Wehrli 10.3879, "Verursachergerechte Gewässersanierung";
Interpellation Feri Yvonne 12.3532, "Vollzugsnotstand bei den Restwassersanierungen";
Motion Killer Hans 12.4155, "Restwassersanierungen dürfen nur zu minimalem
Produktionsausfall führen") bereits mehrfach betont, er erachte es als nicht befriedigend,
dass nicht alle Restwassersanierungen abgeschlossen wurden. Gleichzeitig hat er alle
förderlichen Massnahmen begrüsst, dabei jedoch immer wieder darauf hingewiesen, dass
vom Erlass neuer Bestimmungen lediglich diejenigen Gemeinwesen profitieren würden,
welche die mittlerweile abgelaufene Frist nicht eingehalten haben.

Bei inventarisierten Landschaften und Biotopen besteht bei den meisten
Sanierungsmassnahmen nach Artikel 80 Absatz 2 GSchG ein Anspruch auf Mitfinanzierung
des Bundes nach dem Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz vom 1. Juli 1966
(NHG; SR 451).

Die im Postulat erwähnte Problematik wurde schon bei der Debatte um die Volksinitiative
"Lebendiges Wasser (Renaturierungs-Initiative)" thematisiert, und der Bundesrat hat in seiner
Antwort auf die parlamentarische Anfrage von Nationalrätin Hildegard Fässler-Osterwalder
09.1106, "Gewässersanierung nicht allein den Gebirgskantonen überlassen", im Sommer
2009 dazu Stellung bezogen. Die eidgenössischen Räte haben danach dem indirekten
Gegenvorschlag zur Volksinitiative zugestimmt, welcher eine umfassende Revision bzw.
Ergänzung der geltenden Bestimmungen des GSchG und weiterer Erlasse beinhaltet. Die
geltenden Bestimmungen zur Finanzierung der Sanierungsmassnahmen gemäss Artikel 80
Absatz 2 GSchG wurden aber nicht abgeändert. Eine Finanzierung der Restwassersanierung
im Rahmen des Artikels 15abis des Energiegesetzes vom 26. Juni 1998 (EnG; SR 730.0) ist
deshalb aufgrund der geltenden Rechtslage nicht möglich.

In der erwähnten Antwort auf die Anfrage von Nationalrätin Hildegard Fässler-Osterwalder
weist der Bundesrat weiter darauf hin, dass mehr als zwei Drittel aller Wasserzinseinnahmen
in der Schweiz an die Gebirgskantone gehen. Diese Wasserzinseinnahmen wurden mit der
2011 in Kraft getretenen Revision des Wasserrechtsgesetzes vom 22. Dezember 1916
(WRG; SR 721.80) weiter erhöht.

2./3. Die Wasserkraft ist ein bedeutender Pfeiler für eine sichere, bedarfsgerechte und
klimaschonende Stromversorgung der Schweiz. Die Energiestrategie des Bundesrates setzt
deshalb einen Schwerpunkt bei der Wasserkraftnutzung. Sie soll in ihrer Bedeutung
beibehalten und wo sinnvoll gezielt ausgebaut werden. Um diese Ziele für die Wasserkraft zu
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erreichen, sind Projektanten und Investoren aufgrund der hohen und langfristig zu tätigenden
Investitionen auf geeignete Rahmen- und Investitionsbedingungen angewiesen.

Die Sanierung und Erweiterung bestehender Wasserkraftanlagen und die damit verbundene
bessere Nutzung bestehender Standorte ist im Sinne der Energiestrategie des Bundesrates.
Dabei ist jedoch weniger die Grösse der Anlage entscheidend als deren sinnvoller Beitrag zu
einer sicheren und umweltschonenden Stromerzeugung. Aus Sicht des Bundesrates ist es
deshalb nicht zielführend, Wasserkraftanlagen unterschiedlicher Grösse in Bezug auf eine
allfällige Förderung von Sanierungen und Erweiterungen gegeneinander auszuspielen. Im
Zusammenhang mit der Energiestrategie 2050 erarbeitet das Bundesamt für Energie (BFE)
zurzeit eine Grundlagenstudie zum Förderbedarf von Sanierungs- und Erweiterungsprojekten
von bestehenden Wasserkraftanlagen.

Der Pumpspeicherung kommt im Rahmen der Energiestrategie des Bundesrates eine
besondere Bedeutung zu. Neubau und Ausbau von Pumpspeicherkraftwerken bedingen
grosse und langfristige Investitionen, die nur getätigt werden, wenn deren Risiken für die
Unternehmen tragbar sind. Der Bundesrat ist deshalb der Meinung, dass der Bedarf und die
Möglichkeiten einer gezielten Unterstützung von Pumpspeicherkraftwerken geprüft werden
müssen. Das BFE hat in diesem Zusammenhang eine Studie zur Bewertung von
Pumpspeicherkraftwerken in der Schweiz in Auftrag gegeben, und in Zusammenarbeit mit
Österreich und Deutschland ist eine Studie zum Beitrag der Speicher- und
Pumpspeicherkraftwerke zur Versorgungssicherheit in Erarbeitung. Basierend auf diesen
Abklärungen kann anschliessend geprüft werden, ob eine Förderung sinnvoll ist, und wenn
ja, welches Förderinstrument geeignet ist. Eine Festlegung der anzuwendenden
Förderinstrumente erachtet der Bundesrat zum jetzigen Zeitpunkt als verfrüht.

Antrag des Bundesrates vom 21.08.2013

Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postulates.
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Ergänzende Erschliessung:
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Zuständig

Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK)
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